
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/9/14 Ra 2018/06/0240
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.2021

Index

19/05 Menschenrechte

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2

MRK Art6

VwGVG 2014 §44

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des EGMR ist es zulässig, aus dem Schweigen des Beschuldigten im Rahmen der

Beweiswürdigung - angesichts einer im Übrigen belastenden Beweislage - für den Beschuldigten nachteilige Schlüsse

zu ziehen (vgl. EGMR 8.2.1996, 18731/91, Murray, und VfGH 22.9.2011, B 1369/10).
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